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Folgen einverstanden ist. Dabei erfordert 
das bewußte Sichabfinden mit solchen Fol
gen nicht in jedem Fall ein ausdrückliches 
Abwägen und Prüfen solcher Möglichkei
ten, die Folgen brauchen also nicht im ein
zelnen vom Täter durchdacht zu werden, 
müssen aber von ihm bewußt akzeptiert 
werden (OG-Urteil vom 17. 12. 1974/1 Pr 
15-2/74, OGNJ 1970/18, S. 555, OG-Inf. 
1979/5, S. 45, 1980/3, S. 54, 1980/5, S. 61). 
Zur Abgrenzung des bedingten Vorsat
zes von der Fahrlässigkeit in Form der be
wußten Leichtfertigkeit vgl. Anm. zu § 7. 
Angesichts der Gleichheit der Kenntnislage 
hinsichtlich der Handlungsfolgen beim be
dingten Vorsatz und der bewußten Fahr
lässigkeit erfordert der bedingte Vorsatz 
den exakten Nachweis, daß sich der Täter 
mit den tödlichen Folgen bewußt abgefun
den hat (vgl. OGNJ 1977/4, S. 120).

5. Absatz 2 nennt Kriterien für die Straf
zumessung. Es sind solche objektiven und 
subjektiven Umstände, die die Gesell
schaftsgefährlichkeit einer Mordtat in be
sonderem Maße erhöhen. Absatz 2 ist je
doch nur bei Ausspruch der Todesstrafe an
zuwenden. In allen anderen Fällen erfolgt 
die Verurteilung nach Abs. 1 (vgl. OGNJ 
1969/10, S. 310).

6. Die in Ziff. 1 charakterisierten Tötungs
handlungen sind zugleich Angriffe gegen 
die grundlegenden gesellschaftlichen Ver
hältnisse, die ihren strafrechtlichen Schutz 
durch das 1. Kapitel (§ 85 ff.) oder das
2. Kapitel (§ 96 ff.) erfahren. Mord ist hier 
zugleich ein Verbrechen gegen die Souve
ränität der DDR, den Frieden, die Mensch
lichkeit und die Menschenrechte, ein Kriegs
verbrechen oder ein Verbrechen, das aus 
Feindschaft gegen die DDR begangen 
wurde. Mit diesen Strafrechtsnormen steht 
der Tatbestand des Mordes in Tateinheit.

7. Eine Tötung mit gemeingefährlichen 
Mitteln oder Methoden gemäß Ziff. 2 ist
gegeben, wenn der Täter die Wirkung die
ser Mittel und Methoden im allgemeinen 
nicht berechnen und beherrschen kann. Sie 
müssen geeignet sein, eine große Gefahr 
für das Leben einer Vielzahl von Menschen.

zu verursachen, z. B. bei der Herbeifüh
rung von Bränden, Explosionen oder Ver
giftung von allgemein genutzten Nahrungs
mitteln.
Zur Gemeingefahr vgl. § 192.
Tateinheit kann mit §§ 185, 186, 190 vor
liegen.
Unter der Bevölkerung Furcht und Schrek-
ken auslösen. heißt, einen größeren oder 
bestimmten Personenkreis, wie die Teilneh- 
nehmer einer Veranstaltung, die Angehöri
gen eines Betriebes oder die Bewohner ei
nes Ortes bzw. Ortsteiles, mit der Tötungs- 
handlung z. B. in Angst zu versetzen.

8. Heimtücke gemäß Ziff. 3 liegt vor, 
wenn der Täter
— die Arglosigkeit des Opfers bewußt her

beiführt (OG-Urteil vom 3.8. 1976/5 
OSB 22/76)

— dessen bestehende Arglosigkeit ver
stärkt (OG-Urteil vom 25.6.1971/5 
Ust 44/71 oder

— die auf einem besonderen Vertrauens
verhältnis beruhende Arglosigkeit des 
Opfers zur Tatdurchführung ausnutzt 
(OG-Urteil vom 5. 8. 1970/ 5 Ust 40/70 
u. OGNJ 1967/6, S. 196).

In diesen Fällen mißbraucht der Täter eine 
vertrauensvolle Haltung des Opfers ihm 
gegenüber, um sich besonders günstige Be
dingungen für die Tatausführung zu si
chern. Es zeugt von besonderer Kaltblütig
keit und Niederträchtigkeit, wenn der Tä
ter sein Opfer dadurch arglos macht, daß 
er auf den menschlichen Anstand baut, 
Hilfsbedürftigkeit oder Hilfsdienste vor
täuscht oder Liebe heuchelt, Achtung und 
Vertrauen gegenüber staatlichen Organen 
ausnutzt oder das Opfer mit vorgegebener 
Freundlichkeit an die für die Tat vorgese
hene Stelle lockt, um dann einen hinter
hältigen Angriff gegen das Leben des 
Opfers zu führen.
Ein überraschender Angriff und hinterlisti
ges Vorgehen reichen für eine heimtücki
sche Begehungsweiise ebensowenig aus wie 
die bloße Ausnutzung von Lebensgewohn
heiten des Opfers oder des Zusammenle
bens mit ihm in häuslicher bzw. Ehege
meinschaft. Bei Vorliegen eines Ver
trauensverhältnisses muß ein unmittelba-
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